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In Sachen

Vorstand des Bezirksverbands Oberbayern der Piratenpartei Deutschland
Schopenhauerstr. 71
80806 München
vorstand@piraten-oberbayern.de

– Antragsteller –

gegen

– Antragsgegner –

Az.: LSG-BY-2013-10-14

erlässt das Landesschiedsgericht folgendes

Urteil

Der Antragsgegner wird aus der Piratenpartei Deutschland ausgeschlossen.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses Urteil ist die Berufung stattha�. Die Berufung ist gem. §13 Abs. 2 SGO binnen 14 Tagen
beimBundesschiedsgericht1 einzureichen und zu begründen. Der Beschwerdeschri� ist die angefoch-
tene Entscheidung samt erstinstanzlichem Aktenzeichen beizufügen. Maßgeblich für den Lauf der Be-
rufungsfrist ist die Zustellung des Beschlusses inklusive Rechtsmittelbelehrung.

1Kontakt https://wiki.piratenpartei.de/Bundesschiedsgericht#Kontakt
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